
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/10/2 5Ob184/74
(5Ob185/74)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.10.1974

Norm

ZPO §43

ZPO §50

Rechtssatz

Schränkt der Kläger infolge Teilzahlung nicht ein und wird die Klage insoweit abgewiesen, so sind dem Kläger keine

Kosten für das Verfahren bis zur Teilzahlung zuzusprechen.
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